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Automotive Fallrechtspraxis unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten

Von Dr.!Andreas Ottofülling, Rechtsanwalt 1

I. Einleitung und Überblick

Mit diesem Beitrag ergänzt der Autor seine bisherigen 
Beiträge zum Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs 2 
sowie zum Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im 
Wettbewerbs- und Gewerberecht 3 mit Fallbeispielen aus der 
Praxis. Zur Erinnerung: Nach der Novellierung des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 26. 11. 2020 
mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, 4 wel-
ches zu Änderungen im Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG), dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG), 
dem Gerichtskostengesetz (GKG), dem Urheberrechtsgesetz 
(UrhG), dem Designgesetz (DesignG), dem EU-Verbraucher-
schutzdurchführungsgesetz (EU-VSchDG) und dem Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und dem Buch-
preisbindungsgesetz (BuchPrG) geführt hatte, hat es weitere 
Änderungen und Neuerungen im UWG 5 gegeben. Diese sind 
bedingt durch das am 28. 5. 2022 in Kraft getretene Gesetz 
zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und 
Gewerberecht vom 10. 8. 2021. 6 Dieses Gesetz hat seinen Ur-
sprung in der Richtlinie (EU) 2019/2161 vom 27. 11. 2019, 7 
auch als sog. Omnibus-Richtlinie (OB-RL) bezeichnet. Dies 
deshalb, weil mit ihr diverse Verbraucherschutz-Richtlinien 
ergänzt und geändert werden. Die OB-RL steht im Zusam-
menhang mit dem sog. „New Deal for Consumers“ 8 und ist 
ein Teil desselben. Damit sollen die Verbraucher-Besitzstände 
– man spricht auch vom „Verbraucher-Acquis“ – modernisiert 
und gestärkt werden. Mit diesen Regelungskomplexen will die 
EU-Kommission das Europäische Verbraucherschutzrecht an 
den Stand der Zeit anpassen und die Verbraucherrechte ge-
rade auch im elektronischen Rechtsverkehr stärken. Das Ver-
braucherrecht hat bereits in der EU einen hohen Stellenwert, 
denn in Art.!38 der Grundrechtscharta bekennt sich die EU 
dazu, ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen.

Die OB-RL hat außerdem zu Änderungen und Neure-
gelungen in der Preisangabenverordnung (PAngV) und der 
Gewerbeordnung (GewO) geführt. Für die Letztgenannte 
geht es um Regelungen zu sog. Kaffeefahrten; mangels auto-
mobilem Produktbezug haben diese Regelungen in der Kfz-
Branche bisher keine Relevanz entfaltet. Anders dagegen die 
Änderungen in der PAngV. 9

Im Folgenden wird anhand von Fallbeispielen aus der 
Praxis der Wettbewerbszentrale 10 dargestellt, wo aktuell die 
wettbewerbsrechtlichen Stolpersteine bei den Herstellern, 
Importeuren, Automobilhändlern, Werkstätten, Zulieferern, 
Sachverständigen und Prüforganisationen liegen.

II. Wettbewerbszentrale 

Eine der Aufgaben der bereits 1912 gegründeten Selbst-
kontrollinstitution der Wirtschaft – bekannt als Wettbewerbs-
zentrale 11 – ist es, den lauteren Wettbewerb zu fördern. Dies 
geschieht unter anderem durch Rechtsforschung, Information, 
Beratung sowie Rechtsdurchsetzung im Markt. 12 Bei Letzte-
rer geht es um die Abwehr unlauterer und damit wettbewerbs-
verfälschender Wettbewerbshandlungen wie z. B. irreführen-
de Werbung oder Herabsetzung eines Mitbewerbers. Als einer 
der beim Bundesamt für Justiz gem. § 8 b UWG 13 eingetra-
genen Wirtschaftsverbände steht der Wettbewerbszentrale ein 
gesetzlicher Unterlassungsanspruch gegen den Wettbewerbs-

verletzer zu. Einen Wettbewerbsverstoß verfolgt die Wettbe-
werbszentrale grundsätzlich zunächst außergerichtlich. Erst 
wenn keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben 
wird, ruft sie die für Wettbewerbsstreitigkeiten zuständige Ei-
nigungsstelle bei den jeweiligen Industrie- und Handelskam-
mern 14 an oder macht die Ansprüche vor den Zivilgerichten 
im Wege der privaten Klage geltend. Denn in Deutschland 
ist die Kontrolle der Einhaltung eines lauteren Wettbewerbs 
– anders als beispielsweise im Kartellrecht – keine behördli-
che Aufgabe. Diese Kontrolle obliegt den Unternehmen selbst. 
Mehr als 1.100 Unternehmen und über 800 Körperschaften 
und Verbände sind Mitglied in der Wettbewerbszentrale und 
fördern damit aktiv die Eigenverantwortung der Wirtschaft 
gegenüber Gesellschaft und Konsumenten. Die Wettbewerbs-
zentrale ist jedoch kein Lobby- oder Interessenverband und 
auch kein Verbraucherschutzverband. Sie vertritt weder die 
wirtschaftlichen Interessen einzelner Branchen noch einzel-
ner Unternehmen. Als Selbstkontrollinstitution der deutschen 
Wirtschaft ist sie allein dem geltenden (Wettbewerbs)Recht 
verp"ichtet. Im Interesse der Wirtschaft stellt die Wettbe-
werbszentrale im Rahmen der Rechtsverfolgung auch die Ein-
haltung der Verbraucherschutzbestimmungen sicher.

III. Umfassende Verbandsklagebefugnis im 
Allgemeininteresse

Mitbewerber können nach dem UWG (§ 8 Abs.! 1, 3 
Nr.!1 UWG) gegen rechtsverletzende Konkurrenten Unterlas-
sungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche geltend 
machen. Weil die Verhinderung unlauteren Wettbewerbs 
aber nicht nur im Interesse betroffener Mitbewerber liegt, 
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1 Der Autor ist Rechtsanwalt und seit gut drei Jahrzehnten für die Wettbe-
werbszentrale in unterschiedlichen Positionen tätig. Er hat lange Jahre den 
Bereich Süd (Büros in München und Stuttgart) geleitet. Dort betreute er un-
ter anderem die Automobilbranche und den Bereich des Sachverständigen- 
und Prü#ngenieurwesens. Er ist Mitautor beim „Münchener Kommentar 
Lauterkeitsrecht“ sowie Verfasser zahlreicher Beiträge, Redaktionsbeirat 
der Zeitschrift „Der Kfz-Sachverständige“ und Referent zu wettbewerbs-
rechtlichen Themen.

2 Ottofülling, DAR 2022, 496.
3 Ottofülling, DAR 2023, 678.
4 BGBl.!I S.! 2568.
5 Vgl. hierzu auch Büscher, WRP 2022, 1 und WRP 2022, 132.
6 BGBl.!I S.!3504; der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Gesetz zur 

Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht #n-
det sich in BT-Drs.!19/27873 vom 24. 3. 2021, abrufbar hier:  https://dserver.
bundestag.de/btd/ 19/ 278/ 1927873.pdf.

7 RL (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. 11. 2019 zur Änderung der RL 93/13/EWG des Rates und der Richtlinien 
98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucher-
schutzvorschriften der  Union.

8 Näheres dazu:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_ 
18_3041

9 Vgl. hierzu: Köhler, WRP 2022, 127; Buchmann/Sauer, WRP 2022, 538; 
Schröder, WRP 2022, 671.

10 „Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main 
e. V.“, so die (noch) aktuelle Verbandsbezeichnung; diese wird absehbar in 
„Wettbewerbszentrale e. V.“ geändert.

11 Zur Historie vgl.:  https://www.wettbewerbszentrale.de/ueber- uns/die- wett-
bewerbszentrale/.

12 Hierzu:  https://www.wettbewerbszentrale.de/ueber- uns/die- wettbewerbs-
zentrale/vier- saeulen- fuer- den- lauteren- wettbewerb/

13 Liste hier abrufbar:  https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Verbraucherschutz/Liste_quali#zierter_Wirtschaftsverbaende_
UWG.pdf? __blob= publicationFile& v= 52

14 Ausführlich zu diesem besonderen Gütestellenverfahren: MüKoUWG, 
Otto fülling § 15.



sondern insbesondere auch im Interesse der Allgemeinheit 
an einem unverfälschten Wettbewerb, hat der Gesetzgeber 
schon 1909 die Verbandsklage geschaffen. Im Kartellrecht 
wurde eine solche Verbandsklage 1965 eingeführt. Daher 
können in Deutschland Wirtschafts- und Wettbewerbsver-
bände sowohl die gerichtliche Untersagung unlauterer Hand-
lungen (§ 8 Abs.!3 Nr.!2 UWG) als auch kartellrechtswidriger 
Praktiken (§ 33 Abs.!4 Nr.!1 GWB) beantragen. Unabhängig 
vom Streitwert sind für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkei-
ten, mit denen ein Anspruch auf Grund des UWG geltend ge-
macht wird, die Landgerichte ausschließlich zuständig (§ 14 
Abs.! 1 UWG). Die Zuständigkeit für die Geltendmachung 
eines wettbewerbsrechtlichen Verbraucherschadensersatz-
anspruchs richtet sich dagegen nach den allgemeinen Vor-
schriften (§§ 14 Abs.!2, 9 Abs.!2 Satz!1 UWG). Wird dagegen 
eine Klage nach dem Gesetz über Unterlassungsklagen bei 
Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (UKlaG) geltend 
gemacht, ist das Oberlandesgericht ausschließlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche Niederlas-
sung oder in Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat 
(§ 6 Abs.!1 Satz!1 UKlaG).

IV. Wettbewerbsrechtliche Fallgruppen und 
Beispiele aus der Praxis

1. Anbieterkennzeichnung

Die Anbieterkennzeichnung – vielfach auch als Impres-
sum bezeichnet und nachstehend synonym verwendet – be-
nötigt jedes Unternehmen für alle eigenen Telemedien. Zu 
den eigenen Telemedien gehören: Website, Newsletter, App 
und Social-Media-Pro#le, und zwar immer dann, wenn diese 
nicht ausschließlich privat genutzt werden. Ein geschäftlich 
genutztes Telemedium ist bereits dann gegeben, wenn es nur 
als „Einstiegsmedium“ genutzt wird, um (später) Interessen-
ten oder Kunden etwas zu verkaufen.

Das Telemediengesetz (TMG), in dem dies ursprünglich 
geregelt war, wurde durch das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) 
abgelöst. Maßgebliche Vorschrift für die Anbieterkennzeich-
nung ist der § 5 DDG. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass 
im Impressum nicht mehr auf den § 5 TMG hingewiesen wird, 
weil diese Vorschrift nicht mehr existent ist. Da keine gesetz-
liche P"icht besteht, in der Anbieterkennzeichnung die ge-
setzliche Regelung zu nennen, kann auf eine solche ganz ver-
zichtet werden. In der Praxis jedoch ist in manchen Impressen 
noch immer die nicht mehr existente Vorschrift enthalten, wie 
beispielhaft einkopierte Screenshots zeigen:

Die Inhalte dessen, was in der Anbieterkennzeichnung 
angegeben werden muss, sind im Wesentlichen gleich geblie-
ben:

Es muss der Name (§ 5 Abs.!1 Nr.!1 DDG) angegeben 
werden. Das ist bei einer natürlichen Person die bspw. ein 
Kleingewerbe betreibt, der Vor- und Zuname, bei einer juris-
tischen Person dagegen die Firmierung gemäß der Eintragung 
im Handelsregister. Weiter muss die vollständige Postan-
schrift (§ 5 Abs.!1 Nr.!1 DDG) aufgeführt werden; die Angabe 
nur eines Postfachs ist nicht zulässig. Eine c/o-Adresse kann 
verwendet werden, wenn unter dieser Anschrift Zustellungen 
möglich sind. Außerdem ist ein Vertretungsberechtigter (§ 5 
Abs.! 1 Nr.! 1 DDG) zu nennen (Geschäftsführer, Prokurist 
oder Handlungsbevollmächtigter nach § 54 HGB) Ebenso 
sind das Registergericht und die Registernummer (§ 5 Abs.!1 
Nr.!4 DDG) sowie die Umsatzsteuer-Identi#kationsnummer 
(§ 5 Abs.! 1 Nr.! 6 DDG) zu nennen, soweit vorhanden. Bei 
bestimmten erlaubnisp"ichtigen Gewerben, z. B. wenn ein 
Autohaus als Versicherungsvermittler auftritt oder wenn zu-
lassungsp"ichtige Handwerke, wie bspw. eine Kfz-Werkstatt 
oder eine Lackiererei betrieben werden, sind zusätzliche An-
gaben (§ 5 Abs.!1 Nr.!5 DDG) zu machen. Hierzu gibt es Spe-
zialregelungen (für die vorgenannten Beispiele #nden sich 
diese in den §§ 34 d Abs.!1, 11a Gewerbeordnung sowie § 1 
Abs.!1 und 2 sowie Anlage!A der Handwerksordnung, 3, 3a, 5 
Abs.!1 und 2 Nr.!3 UWG). Bei den berufsrechtlichen Regelun-
gen verlinkt man zweckmäßigerweise auf eine Übersichtssei-
te einer einschlägigen Berufsvereinigung, wo die notwendi-
gen Gesetze immer in aktueller Form aufgelistet und verlinkt 
sind. Oder man verweist auf die Internetseite vom Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: „Gesetze 
im Internet“. 15 Wenn ein Unternehmen Angaben zum Kapital 
(Stamm-/Grundkapital) macht, gehören auch diese Angaben 
(§ 5 Abs.!1 Nr.!1 DDG) in die Anbieterkennzeichnung.

Hier ein Beispiel für eine unvollständige Anbieterkenn-
zeichnung bei der sowohl Angaben zu den Vertretungsbe-
rechtigten sowie zum Registergericht und der entsprechenden 
Registernummer fehlen:

Das vollständige Fehlen eines Impressums ist stets un-
lauter. Selbst dann, wenn es technisch keine Möglichkeit zur 
Implementierung eines solchen geben sollte oder dies nur 
über Umwege möglich ist. Gerade bei Social-Media-Kanä-
len sollte man darauf achten, die gesetzlichen Vorgaben zu 
erfüllen. Ganz ohne eine Anbieterkennzeichnung – wie in 
den nachstehenden Instagram-Beispielen – jedenfalls geht es 
 nicht:
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Bei Instagram etwa kann man (2. Bild = sog. Linktree) 
bis zu 5 Links unterbringen. Hier sollte spätestens auf das Im-
pressum auf der Firmenhomepage verlinkt werden, um nicht 
gegen die sog. „2-Klick-Regel“ 16 zu verstoßen. Das haben die 
Unternehmen aber nicht gemacht, sondern auf Werbung für 
konkrete Fahrzeuge in dem einen Fall sowie auf die Home-
page und die Möglichkeit, eine Probefahrt zu vereinbaren, in 
dem anderen Fall verlinkt. Aber auch dort wo der „YouTube-
Link“ (im ersten Beispiel, dort 1. Bild) enthalten ist, kann 
bereits ein Link auf das Impressum auf der Firmenhomepage 
gesetzt werden. 

Hier eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende 
Umsetzung:

Eine weitere gesetzliche Vorgabe #ndet sich in § 5 
Abs.!1 Nr.!2 DDG: „Angaben, die eine schnelle elektronische 
Kontaktaufnahme und eine unmittelbare Kommunikation 

mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse für die 
elektronische Post“.

Wichtig sind die „Angaben zur schnellen elektronischen 
Kontaktaufnahme“, d. h. die Angabe einer E-Mail-Adresse. 
Eine solche muss zwingend zur Kommunikation geeignet 
sein. Es darf also nicht lediglich eine sog. Bounce-Adresse 
verwendet werden, so wie im nachfolgenden Beispiel darge-
stellt:

Eine solche Bounce-Nachricht wird auch als Unzu-
stellbarkeitsnachricht (Non-Delivery Report/Receipt, NDR) 
bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine automatisierte 
Nachricht vom E-Mail-Server des Empfängers mit Details 
zu spezi#schen Problemen mit der E-Mail-Zustellung. Die 
zwingend notwendige Funktion einer Mailadresse muss 
für die Kommunikation mit dem Kunden funktionsfähig 
sein. 17 Deswegen sind automatische Antworten mit Nach-
richten wie „Bitte schicken Sie uns keine E-Mail mehr, diese 
Adresse wird nicht mehr verwendet“ oder „Diese E-Mail 
geht nicht, schreibt uns im Kundenchat“ unzulässig. Bei den 
„Angaben zur schnellen elektronischen Kontaktaufnahme“ 
wird mindestens eine E-Mail-Adresse und eine weitere 
Möglichkeit zur schnellen elektronischen Kontaktaufnah-
me gefordert. Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entschieden. 18

Neben der zwingend notwendigen (funktionsfähigen) 
Mailadresse muss noch ein zusätzlicher Kontaktweg gegeben 
sein (§ 5 Abs.!1 Nr.!2 DDG). 19 Dies kann eine Telefonnum-
mer, eine Chat-Funktion, ein Anrufbeantworter, eine Tele-
faxnummer, eine Rückrufbitte oder auch ein Kontaktformu-
lar auf der Webseite sein. Selbst mehrere der vorgenannten 
Kontaktwege wären nicht ausreichend, wenn nicht daneben 
noch die Mailadresse angegeben wäre. Nicht zwingend je-
doch ist die Angabe einer Telefonnummer, wenn einer der 
anderen genannten Kontaktwege vorhanden ist. 20 

Eine weitere wichtige Regelung (§ 5 Abs.!1 DDG) be-
sagt, dass die Informationen zur Anbieterkennzeichnung 
leicht erkennbar und unmittelbar erreichbar sein müssen 
sowie ständig verfügbar zu halten sind. Es muss durch den 
Diensteanbieter also sichergestellt sein, dass eine schnelle 
und direkte Kommunikation möglich ist. Hier gilt die sog. 
„2-Klick-Regel“ 21, d. h. mit zwei Klicks muss der Nutzer zur 
Anbieterkennzeichnung gelangen, wenn er bspw. die Home-
page oder den Social-Media-Auftritt (Facebook, Instagram, 
LinkedIn etc.) eines Unternehmens aufruft. Die Anbieter-
kennzeichnung muss nicht zwingend auf der jeweiligen So-
cial-Media-Seite vorhanden sein. Der Nutzer muss von dort 
aber mit nicht mehr als zwei Klicks zum – gut erreichbaren 
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16 OLG München, Urt, v. 11. 9. 2003, Az.! 29 U 2681/03; BGH, Urt. v. 
20. 7. 2006, Az.!I ZR 228/03.

17 So aktuell auch: LG München!I, Urt. v. 25. 2. 2025, Az.!33 O 3721/24 (nicht 
rechtskräftig; das Berufungsverfahren ist beim OLG München anhängig, 
Az. 29 U 946/25!e).

18 EuGH, Urt. v. 10. 7. 2019, Rs.!C-649/17 (= GRUR 2019, 958 = WRP 2019, 
97).

19 So schon BGH, Urt. v. 20. 7. 2006, Az.!I ZR 228/03.
20 EuGH, Urt. v. 16. 10. 2008, Rs.! C-298/07; BGH, Urt. v. 19. 12. 2019, Az. 

I!ZR 163/16 nach Vorlage an den EuGH, Urt. v. 10. 7. 2019, Rs.!C-649/17 
(=!GRUR 2019, 958 = WRP 2019, 97).

21 OLG München, Urt, v. 11. 9. 2003, Az.! 29 U 2681/03; BGH, Urt. v. 
20. 7. 2006, Az.!I ZR 228/03.



und als solches auch erkennbaren – Impressum gelangen 
können. 22 Deswegen sollte in einem solchen Fall eine direkte 
Verlinkung zur Impressums-Unterseite auf der eigenen Web-
seite erfolgen. Das OLG Braunschweig 23 sieht andernfalls 
die Gefahr der fehlenden unmittelbaren Erreichbarkeit des 
Impressums: „Da die Startseite der Homepage der Beklagten 
im Webdesign einer sogenannten Longpage gehalten ist und 
der Nutzer hier über mehr als sechs Bildschirmseiten scrollen 
muss, um am Seitenende das „Impressum“ zu #nden, spricht 
viel dafür, dass der dem Nutzer von der Beklagten zugemu-
tete Aufwand, um zu der Anbieterkennzeichnung zu gelan-
gen, bei einer Gesamtbetrachtung zu groß ist, als dass noch 
von einer unmittelbaren Erreichbarkeit gesprochen werden 
könnte. (…) Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich das 
Impressum zwar nicht zwingend unter der gleichen Domain 
be#nden muss wie die angebotenen Inhalte, so dass auch eine 
Verlinkung – wie hier – einer Internetpräsenz unter anwalt.de 
auf die eigene Webseite der Beklagten möglich ist (…). Aller-
dings folgt aus dem Tatbestandsmerkmal „für“, dass sich aus 
dem Impressum ergeben muss, auf welche Webseiten es sich 
bezieht. Es muss auszuschließen sein, dass ein Nutzer über 
den „Domainwechsel“ verwirrt wird und das Impressum ge-
danklich nicht der Ausgangsseite zuordnet (…).“

2. Werbung für vollhandwerkliche Leistungen

In der Automobilbranche geht es vor allem um folgende 
Handwerke: Kraftfahrzeugtechniker, Karosseriebauer, Gla-
ser, Maler und Lackierer, Folien- und Lichtreklamehersteller.

Wer für vollhandwerkliche Leistungen werben möchte, 
muss mit dem entsprechenden Handwerk in die Handwerks-
rolle bei der zuständigen Handwerkskammer (HWK) ein-
getragen sein. Denn es handelt sich um zulassungsp"ichtige 
Gewerke im Sinne des § 1 Abs.!1 Handwerksordnung (HwO) 
in Verbindung mit der Anlage!A zur HwO. Wird mit der selb-
ständigen Erbringung von solchen Dienstleistungen gewor-
ben, ohne über die notwendige Handwerksrolleneintragung 
zu verfügen, liegt darin ein Verstoß gegen § 3 a UWG. 24

Darüber hinaus ist eine solche Werbung irreführend nach 
§ 5 Abs.!2 Nr.!3 UWG, da der Eindruck entsteht, der Werbende 
sei in der Handwerksrolle eingetragen und berechtigt, selb-
ständig einen derartigen Handwerksbetrieb zu führen. 25 

Wenn weder der Betriebsinhaber selbst Meister in dem 
betreffenden Handwerk ist noch er einen entsprechenden Meis-
ter angestellt hat, gäbe es nur noch die Möglichkeit, dass er 
über eine sog. Ausnahmebewilligung in dem Handwerk tätig 
sein und dafür – unter engen Grenzen – werben darf. Eine sol-
che, teilweise auch als sog. „Altgesellenregelung“ bezeichnete 
Ausnahmebewilligung, #ndet ihre rechtliche Grundlage in § 8 
HwO; in Abs.!1 heißt es: „In Ausnahmefällen ist eine Bewilli-
gung zur Eintragung in die Handwerksrolle (Ausnahmebewil-
ligung) zu erteilen, wenn die zur selbständigen Ausübung des 
von dem Antragsteller zu betreibenden zulassungsp"ichtigen 
Handwerks notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten nach-
gewiesen sind; dabei sind auch seine bisherigen beru"ichen 
Erfahrungen und Tätigkeiten zu berücksichtigen. Ein Aus-
nahmefall liegt vor, wenn die Ablegung einer Meisterprüfung 
zum Zeitpunkt der Antragstellung oder danach für ihn eine 
unzumutbare Belastung bedeuten würde. Ein Ausnahmefall 
liegt auch dann vor, wenn der Antragsteller eine Prüfung auf 
Grund einer nach § 42 dieses Gesetzes oder § 53 des Berufsbil-
dungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung bestanden hat.“

Das betrifft vor allem die Personen, die einen Gesel-
lenbrief in dem entsprechenden Handwerk haben, seit langen 
Jahren auch in diesem Handwerk arbeiten und ein bestimm-
tes (höheres) Alter haben. Diesen fachlich quali#zierten Per-
sonen erspart man, dass sie noch mal die „Schulbank drü-
cken müssen“, d. h. die Meisterschule müssen sie nicht mehr 
besuchen.

Wenn eine solche Ausnahmebewilligung erteilt wird, 
dann darf sich der Betreffende aber nicht als „Meisterbetrieb“ 
bezeichnen und er darf keine „Lehrlinge/Azubis“ ausbilden.

In der Rechtsverfolgung geht es in fast allen Fällen aus-
schließlich um die Werbung, nicht aber die unberechtigte 
Ausübung vollhandwerklicher Leistungen. Das hängt damit 
zusammen, dass häu#g keine Beweismittel zur unerlaubten 
Ausübung des Handwerks (nachweisbar z. B. anhand von 
Rechnungen oder eidesstattlichen Versicherungen von Kun-
den) vorliegen. 

Schon seit Jahren überwachen die Handwerkskammern, 
Innungen und Fachverbände die verschiedenen Branchen 
des Handwerks. Das geschieht entweder dadurch, dass sie 
aufgrund von Beschwerden ihrer eigenen Mitglieder tätig 
werden oder selbst Nachforschungen anstellen, teilweise 
auch mit dem Zoll und den unteren Verwaltungsbehörden 
Überprüfungen bei den Betrieben vor Ort vornehmen und in 
diesem Zusammenhang die Außenwerbung der Betriebe do-
kumentieren. Hin und wieder werden aber auch Mitbewerber 
aktiv und reichen Beschwerden ein. Dies deshalb, weil sie 
von ihren Konkurrenten deren häu#g professionelle Werbung 
sehen oder auch Kunden haben, die wegen nicht fachlich aus-
geführter Arbeiten einen entsprechenden Meisterbetrieb auf-
suchen, um die Schäden beheben zu lassen.

Im Folgenden nun einige Werbebeispiele:

„… Scheiben tauschen

Windschutzscheibe, Heckscheibe, Seitenscheibe, 
Dachfenster, Schiebedächer: … AUTOGLAS ist Ihr Part-
ner für den professionellen Austausch der Scheiben an Ihrem 
Auto. …

Mit viel Erfahrung, aktuellem Fachwissen, moderns-
ten Werkzeugen und Materialien kümmern wir uns nach 
dem gründlichen Scheibencheck um den Austausch der Au-
toscheiben und die präzise Kalibrierung der Scheibenkame-
ras für Assistenzsysteme. …

…

Fachmännischer Austausch

„… Kalibrieren

Exakte Kalibrierung der Kamera der Fahrerassis-
tenzsysteme

Abstandswarner, Spurhalteassistent, Notbremsassistent 
oder Verkehrszeichenerkennung: Fahrerassistenzsysteme er-
höhen die Fahrsicherheit!… 
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22 So ausdrücklich: OLG Braunschweig, Urt. v. 28. 5. 2025, Az.!2 U 16/25.
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25 So die ständige Rechtsprechung: OLG Dresden, Urt. v. 31. 5. 1995, Az. 12 U 
1748/94; OLG Nürnberg, Urt. v. 13. 6. 2006, Az.!3 U 517/06.



Nach einem Austausch der Windschutzscheibe muss 
die Kamera wieder exakt eingestellt „kalibriert“ werden, 
um Assistenzsystemen korrekte Daten liefern zu können. 
Gut, wenn man mit … AUTOGLAS einen fachkompetenten 
Partner hat, der sich bei diesem komplexen Thema bestens 
auskennt. …“

Das Landgericht Koblenz 26 de#nierte in einem Verfah-
ren der Wettbewerbszentrale die wesentlichen Tätigkeiten 
aus dem Glaserhandwerk, Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk 
sowie Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk näher. Ge-
klagt hatte die Wettbewerbszentrale gegen die Werbung eines 
Unternehmens, welches unter anderem den Austausch von 
Fahrzeugscheiben und das anschließende Kalibrieren von 
Assistenzsystemen angeboten hatte. In die Handwerksrolle 
war das Unternehmen nicht eingetragen. Die Wettbewerbs-
zentrale hat die beworbenen Leistungen des Scheibenaustau-
sches und der Kalibrierung als wesentliche Tätigkeiten eines 
Handwerks wegen der erheblichen Bedeutung für das Fahr-
zeug und die Sicherheit eingeordnet.

Das Landgericht hat in diesem Fall für Klarheit ge-
sorgt: Austausch von Fahrzeugscheiben und das an-
schließende exakte Einstellen der Scheibenkamera der 
verbundenen Assistenzsysteme (z. B. Abstandswarner, Spur-
haltesystem, Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung) 
seien wesentliche Tätigkeiten meisterp"ichtiger Handwerke. 
Die Leistungen müssten fachgerecht erfolgen, sonst könnten 
sie schlimmstenfalls sogar tödliche Unfälle hervorrufen. Es 
sei daher irreführend, mit solch wesentlichen Tätigkeiten ei-
nes Handwerks zu werben, ohne in die Handwerksrolle ein-
getragen zu  sein.

Auch das Maler- und Lackiererhandwerk spielt in der 
Praxis eine große Rolle, wie nachfolgendes Beispiel belegt; 
auch hier mangelte es an der notwendigen Handwerksrollen-
eintragung mit dem Unterschied allerdings, dass eine Klage 
nicht erforderlich wurde, weil auf die Abmahnung hin eine 
strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben  wurde:

Dem sog. Schilder- und Lichtreklameherstellerhandwerk 
unterfallen im automobilen Bereich vor allem die Betriebe, 
die Folierungen kompletter Fahrzeuge (sog. Car-Wrapping) 
anbieten. Dabei geht es um das Folieren eines Fahrzeugs: 
Pkw, Motorrad, Lkw, Sonderfahrzeuge, Boote usw.

Nachstehend beispielhaft eingeblendete Screenshots 
von Homepages verschiedener Betriebe zeigen, wie solche 
Leistungen – von nicht mit dem vorgenannten Handwerk in 
die Handwerksrolle eingetragenen Betrieben – aussehen: 

Und hier ein weiteres Beispiel:

Das Folieren von Fahrzeugen ist eine wesentliche Tä-
tigkeit des Schilder- und Lichtreklamehersteller-Handwerks. 
Diese Zuordnung ergibt sich u. a. aus der Schilder- und Licht-
reklameherstellermeister-Verordnung (SchiLichtMstrV) so-
wie den typischen Berufsbildern des Berufsbildes und nicht 
zuletzt aus dem Abgrenzungsleitfaden der Spitzenverbände 
der Industrie und des Handwerks (DIHK und DHKT) 27. Aus-
genommen sind reine Lackschutzfolierungen und reine Schei-
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bentönungsfolien. Allgemein handelt es sich bei der Tätigkeit 
des Folierens dem in ständiger Rechtsprechung des  BVerwG 
entwickelten Begriffsverständnis um eine Tätigkeit, die ge-
rade den Kernbereich des Schilder- und Lichtreklameherstel-
ler-Handwerks ausmacht. 28 Weil das Unternehmen aber nicht 
mit dem notwendigen Handwerk in die Handwerksrolle der 
zuständigen HWK eingetragen war, wurde die Werbung ge-
richtlich verboten. 29

3. Preiswerbung

Die Praxisfälle aus dem Bereich der Werbung mit Prei-
sen haben häu#g Irreführungstatbestände zum Gegenstand, 
d. h. dem Adressaten der Werbung wird ein günstigerer Preis 
vorgegaukelt als der bei Abschluss des Kauf-, Leasing- oder 
Kreditvertrages zu zahlende Betrag, oder der genannte Preis 
wird an nicht oder nicht transparent kommunizierte Bedin-
gungen geknüpft.

a. Gesamtpreis – Überführungskosten, Bereitstel-
lungskosten, Eroberungsprämie

Der Grundsatz lautet: Überführungs- oder Bereitstel-
lungskosten sind in den ausgewiesenen Gesamtpreis zu in-
kludieren. Denn diese Kosten muss der Käufer, Leasing- oder 
Kreditnehmer bezahlen, wenn er das Fahrzeug beim Händler 
oder Hersteller abholt. Immer wieder aber werden bspw. bei 
der Werbung auf Plattformen die Überführungskosten nicht 
in den ausgewiesenen Gesamtpreis inkludiert:

Im vorstehend eingeblendeten Beispiel fand der Interes-
sent beim Durchscrollen des Angebots bei der „Fahrzeugbe-
schreibung“ den Hinweis: „zzgl. 999 € Transport- und Bereit-
stellungskosten“:

Auf Nachfrage erhielt der Interessent vom Autohaus die 
Mitteilung, von den „zzgl. 999 € Transport- und Bereitstel-
lungskosten“ könne nicht abgewichen werden. Damit stand 
fest, diese Kosten hätten in den angegebenen Kaufpreis von 
16.990 € inkludiert werden müssen, sprich der auszuweisen-
de Preis wäre 17.989 € gewesen. Eine solche Preiswerbung 
verstößt gegen das Irreführungsverbot des § 5 Abs.!1, Abs.!2 
Nr.!2, 5a Abs.!1, 5b Abs.!1 Nr.!3 und Abs.!4 UWG sowie gegen 
§ 3 Abs.! 1 PAngV. Die gesonderte Angabe der „Transport- 
und Bereitstellungskosten“ ist im Rahmen des § 3 PAngV 
nur dann zulässig, wenn der Händler dem Kunden die Wahl 
zwischen Selbstabholung und Überführung überlässt oder 
wenn die Höhe der Überführungskosten im Einzelfall unter-
schiedlich ist und ein umfassender Endpreis daher noch nicht 
angegeben werden kann. 30 Mit einer solchen falschen Preis-
angabe erlangt der Werbende zudem einen unlauteren Vor-
teil gegenüber den gesetzestreu agierenden Händlern, weil er 
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(Folieren) und die Handwerksordnung, GewArch 2022, 438.

29 LG Bremen, Urt. v. 30. 4. 2025, Az.!12 O 146/24.
30 BGH, Beschl. v. 18. 9. 2014, Az.!I ZR 201/12 = GRUR 2014, 1208 – Preis 

zuzüglich Überführung.



im Preisranking bei der Suche stets eine bessere Position als 
der Mitbewerber erlangt, der das Fahrzeug inklusive der ver-
p"ichtenden „Transport- und Bereitstellungskosten“ bewirbt. 

Bei einem anderen Online-Angebot wurden zusätzliche 
„Kosten für Haustürzustellung 990 € inkl. MwSt.“ nicht in 
den angegebenen Preis inkludiert. Auch hier war es so, dass 
einem Interessenten mitgeteilt wurde, es handele sich um 
zwingend zu tragende Transportkosten, die nicht abbedungen 
werden können. Im gerichtlichen Verfahren wurde ergänzend 
vorgetragen, das sei bei Käufen in Online-Shops gängige Pra-
xis, dass die „Übersendungskosten“ gesondert ausgewiesen 
würden. Diese müssten nicht in den Gesamtpreis inkludiert 
werden. Nicht anders sei es bei der „Haustürzustellung“ des 
Fahrzeugs. Dem ist das Gericht aber nicht gefolgt, sondern 
hat die Beklagte verurteilt, es „zu unterlassen, im geschäft-
lichen Verkehr in einer Fahrzeugbörse im Internet, die sich 
auch an Verbraucher richtet oder sonst werblich gegenüber 
Verbrauchern Kraftfahrzeuge unter Angabe eines Preises zu 
bewerben und/oder bewerben zu lassen, der niedriger ist als 
der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtpreis, insbesondere 
mit einem im sog. Preisfeld des Systems eingetragenen Preis, 
der nicht alle obligatorischen Preisbestandteile enthält, wie 
z. B. nicht zu vermeidende Transportkosten, sodass der Kun-
de einen höheren Preis als den im Angebotsfeld angegebenen 
Preis zu zahlen hat, wenn dies wort- oder inhaltsgleich ge-
schieht wie folgt: … (Einblendung der Werbung) …“. 31 Die 
gegen dieses Urteil eingelegte Berufung 32 hat die Beklagte 
nach der mündlichen Verhandlung vom 9. 1. 2025 mit Schrift-
satz vom 30. 1. 2025 zurückgenommen, so dass die erstin-
stanzliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

Im gleichen Verfahren ging es zudem um eine sog. „Er-
oberungsprämie“. Diese wurde wie folgt in dem Angebot 
– weit entfernt von dem angegebenen Kaufpreis des Fahr-
zeugs!– kommuniziert:

Der für das Fahrzeug angebotene Kaufpreis (34.599 €) 
war bereits um die Prämie von 750 € reduziert. Mit anderen 
Worten: der Kaufpreis belief sich tatsächlich auf 35.349 €. Die 
Einberechnung eines Rabattes in einen Endpreis ist unlauter, 
wenn der Rabatt nur für Verbraucher gilt, die bestimmte wei-
tere Bedingungen (hier: Markenwechsel) erfüllen. 33

b. Erhebliche Zusatzkosten

Ein weiteres Fallbeispiel veranschaulicht, auf welche 
Ideen Werbende kommen, wenn es um das „Schönrechnen“ 
von Preisen geht. Ein Volkswagen Golf wurde im Preisfeld 
auf einer bekannten Plattform zum Preis von 19.950 € wie 
nachstehend eingeblendet zum Kauf angeboten:

Zu dem ausgelobten Preis gesellten sich alsdann wei-
tere Kosten für Zulassung (169 €), Lieferung (499 €) sowie 
Bereifung (774 €), so dass das Fahrzeug tatsächlich 21.392 € 
kostete, was eine Preisdifferenz von 1.442 € ergibt:

Neben der klaren Irreführung war auch hier die Mani-
pulation des Preisrankings zu beanstanden. Wegen der feh-
lenden Inkludierung der drei Kostenpositionen (Zulassung, 
Lieferung, Bereifung) und der Rankingmanipulationen wur-
de durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklä-
rung – mit einer kurzen Umstellungsfrist zwecks Program-
mierung – die Wiederholungsgefahr beseitigt und insoweit 
die Sache außergerichtlich beigelegt. Es ist nach wie vor so, 
dass die meisten Beanstandungen außergerichtlich nach einer 
Abmahnung 34 beigelegt werden und es nicht der Erhebung 
einer Unterlassungsklage oder des Antrags auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung bedarf.

Die Beispiele haben aufgrund der erheblichen Preis-
manipulationen noch eine weitere Folge, dass nämlich die 
Einordnung der Preise in die auf der Plattform vorhandenen 
Preiskategorien „Sehr guter Preis“, „Guter Preis“, „Fairer 
Preis“, „Erhöhter Preis“ und „Hoher Preis“ nicht den Tatsa-
chen entsprechen, wenn, wie in dem nachfolgend eingeblen-
deten Beispiel der im Preisfeld genannte Preis (hier: 20.480 €) 
weit unter dem vom Käufer tatsächlich zu entrichtenden 
Kaufpreis (hier: 22.095 €) beträgt. Mit dem erstgenannten 
Preis erscheint das Fahrzeug in der Kategorie „Fairer Preis“. 
Tatsächlich gehört es aber in die Kategorie „Erhöhter Preis“:
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fülling § 13 Rdnr.!1 -234.



c. Bar- und Ratenzahlungskauf

Nach § 3 Abs.!1, Abs.!3 PAngV muss ein Unternehmer, 
der gegenüber Verbrauchern Waren zum Kauf anbietet, den 
Gesamtpreis der Ware nicht nur angeben; er muss ihn ge-
genüber anderen Preisangaben auch hervorheben. Dies wird 
immer wieder auch in der Werbung von Autohäusern nicht 
berücksichtigt. Es ist vielmehr so, dass die Angabe des Bar-
preises hinter die Angabe des effektiven Jahreszinses und 
der Angabe der monatlichen Rate im Blickfang der Werbung 
zurücktritt. Das veranschaulicht das folgende Werbebeispiel, 
welches Gegenstand eines laufenden gerichtlichen Verfah-
rens 35 ist:

Hier tritt die Angabe des Barpreises hinter der Angabe 
des effektiven Jahreszinses („0,99 % (eff. Jahreszins)“) und 
der Angabe der monatlichen Rate („249,– € mtl1“) im Blick-
fang der Werbung zurück. Die blickfangmäßige Hervorhe-
bung der im Falle des Ratenzahlungskaufes zu zahlenden 
Monatsrate gegenüber dem Gesamtpreis verstößt jedenfalls 
dann gegen § 3 Abs.!1, Abs.!3 PAngV, wenn gleichzeitig für 
Barkauf und #nanzierten Kauf geworben wird. 36 Aber auch 
das Vorenthalten wesentlicher Informationen kann unlauter 
sein. Denn in § 3 PAngV und § 17 PAngV sind entsprechende 
Vorschriften der europäischen Richtlinie 98/6/EG über den 
Schutz der Verbraucher bei der Angabe von Preisen umge-
setzt worden. Der Gesamtpreis des zum Verkauf angebote-
nen Fahrzeugs und die für die Finanzierungswerbung vorge-
schriebenen Standardinformationen stellen nach § 5 b Abs.!4 
UWG wesentliche Informationen dar, die einem Verbraucher 
nach § 5 a Abs.! 1 UWG nicht vorenthalten werden dürfen, 
wenn er die Information benötigt, um eine geschäftliche Ent-
scheidung zu treffen, und das Vorenthalten der Information 
dazu geeignet ist, ihn zu einer geschäftlichen Entscheidung 
zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Dies 
ist der Fall. Das Bereitstellen wesentlicher Informationen in 
unklarer, unverständlicher oder zweideutiger Art und Weise 
ist in § 5 a Abs.!2 Nr.!2 UWG deren Vorenthalten gleichge-
stellt. Da § 3 PAngV und § 17 PAngV Verbraucherschutzge-
setze i. S. v. § 2 Abs.! 2 Nr.! 19 UKlaG sind, ergibt sich die 
Unterlassungsverp"ichtung zusätzlich auch aus § 2 Abs.! 1 
Satz!1  UKlaG.

Das LG Bochum hat sich der Ansicht des OLG Jena an-
geschlossen. 37 Der dortigen Entscheidung lag die Werbung 
eines Elektronikmarktes zugrunde, die auszugsweise wie 
folgt gestaltet war:

 

d. Leasingwerbung

Gerade in der Automobilbranche wird ein Großteil der 
Fahrzeuge nicht verkauft, sondern geleast. Gegenstand vieler 
Beschwerden ist, die wesentlichen Informationen seien nicht 
oder nicht ausreichend klar kommuniziert. Dass mittlerweile 
sehr viel Werbung auch über die Social-Media-Kanäle läuft 
und hier teilweise anders – komprimierter – als in klassi-

schen Printmedien oder auf den Homepages der Unterneh-
men geworben wird, zeigen die folgenden Reels auf einem 
Instagram-Pro#l eines Herstellers, der blickfangmäßig her-
vorgehoben mit der Aussage „AB 149 € MTL. LEASEN 
OHNE ANZAHLUNG1“ sowie „AB 199 € MTL. LEASEN1“ 
geworben hat:

 

Die Werbungen enthalten dabei erkennbar zusätzlich 
die Aufforderung „JETZT ANGEBOT SICHERN!“ Weitere 
Informationen zu den Konditionen des jeweiligen Angebots 
sind allerdings nicht enthalten. Insbesondere #nden sich an 
keiner Stelle Informationen, die die Referenz „1“ erläutern. 
Ein „SWIPEN“, zu dem in Beispiel! 1 aufgefordert wird, 
brachte keine weiteren Informationen. Hinter den Aufforde-
rungen „ANGEBOT EINHOLEN“ sowie „Angebot einho-
len“ war in beiden Fällen lediglich eine Maske oder Prozess 
zur Kontaktaufnahme enthalten, es waren aber keine weite-
ren Informationen zu den Leasingkonditionen hinterlegt.

Eine solche Gestaltung stellt ein Vorenthalten wesentli-
cher Informationen nach §§ 5 a Abs.!1, 5b Abs.!1 UWG und 
§§ 5 a Abs.!1, 5b Abs.!4 UWG i. V. m. § 3 Abs.!1 PAngV dar. 
Denn mit den dargestellten Anzeigen wird quali#ziert unter 
Angabe von Preisen i. S. d. § 5 b Abs.!1 UWG geworben („AB 
149 € MTL.LEASEN“ sowie „AB 199 € MTL. LEASEN“). 
Dies reicht nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung 38 
bereits für ein „Angebot“ i. S. d. § 5 b Abs.!1 UWG 39 aus. Die 
Möglichkeit, das jeweilige Angebot unmittelbar aus der An-
zeige heraus wahrnehmen (vorliegend einen Leasingvertrag 
über die Fahrzeuge abzuschließen) zu können, muss dabei 
gerade nicht bestehen. 40

Des Weiteren war bei den Instagram-Reels zu beanstan-
den, dass weitere nach § 5 b Abs.!1 UWG notwendige Angaben 
fehlten. Insbesondere solche zu den Konditionen des jewei-
ligen Leasingangebots wie die der angegebenen Leasingrate 
zugrunde liegende jährliche Lau"eistung, die Laufzeit des 
Leasingvertrags, ob eine Anzahlung oder Sonderzahlung 
verlangt wird, wer Leasinggeber wird (d. h. in wessen Na-
men das Angebot erfolgt). Alle diese Informationen sind für 
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ein solches Angebot wesentlich und entsprechend vorzuhal-
ten. Außerdem ist gem. § 5 b Abs.!4 UWG i. V. m. § 3 Abs.!1 
PAngV der Gesamtpreis des vorliegenden Angebots anzuge-
ben. Das Vorenthalten dieser Informationen ist auch wettbe-
werblich relevant. Verbraucher können so verleitet werden, 
ein besonders attraktives Angebot zu vermuten, ohne über 
die tatsächlichen Umstände in Kenntnis gesetzt worden zu 
sein; sie benötigen diese Informationen aber für eine infor-
mierte geschäftliche Entscheidung. Zudem kann das Fehlen 
dieser Informationen Verbraucher zu der geschäftlichen Ent-
scheidung veranlassen, das Instagram-Pro#l oder die Website 
des Werbenden aufzusuchen, um ggf. dort die Informationen 
zu erhalten. 41 

e. Veralteter Preis, „bester“ Preis, Umweltprämie, 
Preisnachlässe

Die Bewerbung eines Campers unter der Überschrift 
„Der neue Roadcar – Eine Straße endet nie. Warum sollte es 
also der Fahrspaß tun?“ wurde mit dem Hinweis beworben: 
„Roadcar R540 – Das Beste in Kürze zum Hammerpreis von 
33.599 €“, wie nachstehend eingeblendet:

Tatsächlich aber kostete das Fahrzeug mindestens 
43.999 €. Einem Interessenten wurde nämlich auf Nachfrage 
per Mail mitgeteilt: „Der Preis, den Sie gefunden haben, ist 
ein alter Preis. Schauen Sie gerne auf der Seite nach der ak-
tuellen Preisliste.“

Eine solche Werbung verstößt gegen das Irreführungs-
verbot des § 5 Abs.!2 Nr.!2 UWG. Nach dieser Regelung ist 
eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie unwahre 
Angaben oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben 
über den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet 
wird, enthält. Das werbende Unternehmen hat auf eine Ab-
mahnung hin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung 
abgegeben, so dass die Angelegenheit außergerichtlich bei-
gelegt werden konnte

Bestpreiswerbungen sind immer wieder auch Gegen-
stand von Beschwerden. In einem (bei Gericht anhängigen) 
Fall 42 geht es um die Werbeaussage „Du willst wissen, was 
dein Auto wert ist? (…) Auf!… (Nennung einer Plattform) 
erhältst du den besten Verkaufspreis (…) Schnell, einfach, 
online. (…) Hol dir jetzt deinen Preis auf!…“

Mit dieser Werbeaussage wird suggeriert, als könnte der 
Werbeadressat den „besten Preis“ 43 bei dem Verkauf eines 
Gebrauchtwagens über die App erzielen. Damit nimmt der 
Werbende für sich eine Spitzenstellung im Hinblick auf den 
zu erzielenden Verkaufspreis in Anspruch. Und er suggeriert, 
bei Gebrauchtwagen gäbe es einen faktisch messbaren „bes-
ten Preis“. Grundsätzlich ist eine solche Alleinstellungswer-
bung nicht per!se unzulässig. Allerdings muss der Werbende 

belegen können, dass er tatsächlich den besten Preis für den 
Werbeadressaten erzielen kann. Was tatsächlich als „bester 
Preis“ zu bezeichnen ist, ist bei Gebrauchtwagen jedoch nicht 
de#nierbar. So handelt es sich bei einem Gebrauchtwagen um 
ein Unikat, weshalb Vergleichspreise nicht existieren. Es gibt 
insofern keinen Bezugspreis, auf den man zu Vergleichszwe-
cken hinweisen könnte. Welcher Kaufpreis im Einzelnen er-
zielt wird, hängt insbesondere von der Ausstattung und dem 
Zustand des Fahrzeugs und vom Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage ab. Es ist damit nicht belegbar, dass die Nutzung 
der Dienstleistung zur Erzielung eines „besten Preises“ führt. 
Aus diesen Gründen stellt auch eine solche Werbeaussage 
eine Irreführung im Sinne des § 5 Abs.!2 Nr.!2 UWG dar. 

Hin und wieder werden auch noch „Umweltprämien“ 
ausgelobt. Konkret geht es in einem – ebenfalls bei Gericht 
anhängigen – Verfahren 44 um die von einem Automobilher-
steller ausgelobte Umweltprämie. Diese stand unter dem Vor-
behalt, dass die Auslieferung von bereits vorkon#gurierten 
bestimmten Modellen nicht bis zu einem vom Hersteller be-
nannten Stichtag erfolgen konnte:

Gemäß § 3 Abs.!2 UWG sind an Verbraucher gerichtete 
geschäftliche Handlungen unlauter, die nicht der unterneh-
merischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das 
wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu 
beein"ussen. Dies ist der Fall, weil die beworbene Umwelt-
prämie in Höhe von 6.000!Euro unter einen Vorbehalt ge-
stellt wird, der bei Fahrzeugen, über die der Hersteller bereits 
verfügt, weder nachvollziehbar noch sachlich gerechtfertigt 
ist. Ein etwaiges Beschaffungsrisiko ist in solchen Fällen, so-
fern überhaupt gegeben, überschaubar. Die Auslieferung der 
beworbenen Fahrzeuge liegt ausschließlich in Händen des 
Werbenden. 

Ohnehin kann die Haftung für eine nicht fristgerechte 
Lieferung von Bestandsfahrzeugen nicht pauschal („… aus 
welchem Grund auch immer!…“) auf den Kunden abwälzt 
werden. Da er bei einer Auslieferung des Fahrzeuges nach 
dem 30. 6. 2024 den „vollen“ Preis zu zahlen gehabt hätte 
(„… wird die! … Umweltprämie nicht auf Ihre Bestellung 
angewendet.“), kommt der streitgegenständliche Vorbehalt 
einer Preisänderungsklausel gleich. Solche Klauseln haben, 
wenn sie die Erhöhung des vereinbarten Preises vorsehen, 
allenfalls dann Bestand, wenn zwischen dem Abschluss des 
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41 Vgl. BGH, Urt. v. 14. 9. 2017, Az.!I ZR 231/14.
42 LG Berlin!II, Az.!97 O 75/24.
43 „Bestpreis-/Höchstpreiswerbung“ wurde gerichtlich bereits untersagt: LG 

Berlin, Urt. v. 5. 6. 2018, Az.!16 O 267/17; OLG Hamburg, Urt. v. 9. 12. 2021, 
Az.!5 U 180/20.

44 LG Berlin!II, Az.!52 O 94/25.



Kaufvertrages und dem vereinbarten Liefertermin mindes-
tens 4!Monate liegen (vgl. § 309 Nr.!1 BGB).

Und schließlich verstößt eine solche Werbung gegen 
die Grundsätze von Preisklarheit und Preiswahrheit, denen 
Angaben über Preise immer entsprechen müssen (§ 1 Abs.!3 
Satz! 2 PAngV). Denn die einzelnen Fahrzeuge werden mit 
einem Preis beworben, in den die 6.000!Euro mit dem Hin-
weis „Preisanpassung“ bereits eingepreist sind. Dem rabat-
tierten Preis ist ein durchgestrichener „Grundpreis“ (= Preis 
ohne den Rabatt) gegenübergestellt. Auch ist es der rabattierte 
Preis, der jeweils als Kaufpreis angegeben wird. Der Preis, zu 
dem der Verbraucher durch Anklicken des „Kaufen“-Buttons 
das Fahrzeug rechtsverbindlich bestellt, ist ebenfalls der ra-
battierte Preis, obwohl es sich – im Fall einer Auslieferung des 
Fahrzeuges nach dem 30. 6. 2024 – nicht um den gegebenen-
falls vom Verbraucher zu zahlenden Preis handelt. Indem der 
rabattierte Preis konsequent als der vom Verbraucher tatsäch-
lich zu zahlende Preis dargestellt und bei den einzelnen Fahr-
zeugen jeweils ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass 
es „zur Abholung bereit“ ist, wird auf Seiten des Kau#nter-
essenten der Eindruck eines kalkulierbaren Risikos erweckt. 
Nicht zuletzt dadurch ist eine solche Werbung geeignet, das 
wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu be-
ein"ussen. Der Unterlassungsanspruch #ndet seine rechtliche 
Grundlage in §§ 3 Abs.!1, Abs.!2, 5b Abs.!4, 5a Abs.!1, Abs.!2 
Nr.!2, 8 Abs.!1 UWG i. V. m. § 1 Abs.!3 Satz!2  PAngV.

f. Preisnachlässe und „Preisschaukeleien“

Preiswerbung mit prozentualen Nachlässen ist nach wie 
vor ein beliebtes Marketingtool auch in der Automobilwer-
bung, denn Prozente und gegenübergestellte Preise erwecken 
Aufmerksamkeit für die jeweiligen Angebote. So warb ein 
großer Automobilhändler mit einer 18-prozentigen Preiser-
mäßigung sowohl für den Barkauf von konkreten Modellen 
als auch für die Finanzierung der Fahrzeuge. Hier beispiel-
haft eines der beworbenen Fahrzeuge bei dem drucktech-
nisch hervorgehoben der „Hauspreis“ mit einem Betrag von 
16.300,00 € angegeben  wurde:

Unabhängig davon, dass bei diesem Fallbeispiel nicht der 
Gesamtpreis 45 (= 17.499,00 €, weil die ausgewiesenen Kosten 
für die „Bereitstellung“ in Höhe von 1.199,00 € verp"ichtend 
waren) hervorgehoben angegeben wurde, hätte der sog. „Refe-
renzpreis“ angegeben werden müssen. Denn nach § 11 Abs.!1 
PAngV ist ein Unternehmer verp"ichtet, bei jeder Bekanntgabe 

einer Preisermäßigung gegenüber Verbrauchern den niedrigs-
ten Gesamtpreises anzugeben, den er innerhalb der letzten 30 
Kalendertage vor der Anwendung der Preisermäßigung für die 
Ware gegenüber Verbrauchern angewendet hat („Referenz-
preis“). 46 Mit dem Hinweis „–18 %“ wird eine Preisermäßi-
gung bekannt gegeben. Die Angabe des Referenzpreises, auf 
die sich die 18 % beziehen müssen, erfolgt nicht. Auch auf der 
Fahrzeugseite wurde der Referenzpreis nicht angegeben. Die 
konkrete Werbegestaltung verstößt gegen §§ 3 Abs.!1, Abs.!3, 
11 Abs.!1 PAngV und ist unlauter nach § 5 b Abs.!4 UWG i. V. m. 
§ 5 a Abs.!1, Abs.!2 Nr.!3 UWG. Denn das Vorenthalten wesent-
licher Informationen ist für die geschäftliche Entscheidung des 
Verbrauchers relevant. In den betroffenen preisangabenrechtli-
chen Vorschriften werden entsprechende Vorschriften der eu-
ropäischen Richtlinie 98/6/EG (Richtlinie über den Schutz der 
Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen 
Erzeugnisse) ins deutsche Recht umgesetzt. Nach § 5 Abs.!4 
UWG bedeutet dies, dass es sich bei der Angabe des Gesamt- 
und des Referenzpreises um wesentliche Informationen i. S. v. 
§ 5 a Abs.!1 UWG handelt, die dem Verbraucher nicht vorent-
halten werden dürfen, da er sie benötigt, um eine geschäftliche 
Entscheidung zu treffen. Das Vorenthalten wesentlicher Infor-
mationen ist in der Regel geeignet, den Verbraucher zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er bei Erhalt 
der Information nicht getroffen hätte. 47 So auch hier, da die 
nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Informationen 
deren Vorenthalten gleichgestellt ist; § 5 a Abs.!2 Nr.!3 UWG. 

Der Verbraucher benötigt die Information über den tat-
sächlich zu zahlenden Kaufpreis und den Referenzpreis, auf 
den sich die Preisermäßigung von 18!Prozent bezieht, ehe er 
sich auf der Fahrzeugseite mit den weiteren Details des Ange-
bots befasst. Der Anreiz, der mit dem beworbenen Hauspreis 
verbunden ist, wäre geringer gewesen, wenn in der Werbung 
kommuniziert worden wäre, das Fahrzeug sei erheblich teurer 
oder sich die angebliche Preisermäßigung nicht auf den bis-
herigen Kaufpreis des Autohauses beziehe, sondern lediglich 
eine Gegenüberstellung von reinem Fahrzeugpreis und un-
verbindlicher Preisempfehlung des Kfz-Herstellers ist, genau 
genommen das Autohaus seinen Kaufpreis für den Re nault 
Clio SCe 65 nicht ermäßigt hat. Das Autohaus war wegen der 
beanstandeten Werbung aber nicht bereit, eine die Wiederho-
lungsgefahr ausschließende Unterlassungserklärung abzuge-
ben, so dass eine Klage erhoben werden musste. 48

In einem Fall weiteren Fall wurde die Beklagte, die Mo-
dellfahrzeuge zum Verkauf anbietet, bei Androhung der üb-
lichen Ordnungsmittel von der Verhängung eines Ordnungs-
geldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft oder 
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem 
Geschäftsführer, verurteilt, es zu unterlassen, geschäftlich 
handelnd auf einer Website im Internet oder sonst werblich 
gegenüber Verbrauchern für den Verkauf von Modellautos mit 
Preisemäßigungen zu werben, a. ohne dabei den niedrigsten 
Gesamtpreis anzugeben, der innerhalb der letzten 30 Kalen-
dertage vor der Preisermäßigung für das jeweilige Modellauto 
gefordert worden ist, wenn dies geschieht wie in der Anla-
ge!K3, und/oder b. dabei den ermäßigten Gesamtpreis einem 
höheren Gesamtpreis gegenüberzustellen der direkt vor der 
Preisermäßigung nicht für das jeweilige Modellauto gefordert 
worden ist, wenn diese geschieht wie in der Anlage!K3. 49

Hier sah die Werbung (Anlage K3) auszugsweise wie 
folgt aus:
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45 Siehe hierzu die Ausführungen unter Ziffer!3.a. mit den jeweiligen Recht-
sprechungsnachweisen.

46 Vgl. hierzu auch EuGH, Urt. v. 26. 9. 2024, Rs.!C-330/23, Rdnr.!29.
47 Vgl. z. B. BGH, Urt. v. 18. 10. 2017, Az.!I ZR 84/16 – Kraftfahrzeugwerbung, 

Rdnr.!26.
48 Das Verfahren ist anhängig beim LG Berlin!II, Az.!93 O 84/25.
49 LG Wiesbaden, Teilanerkenntnis- und Schlussurt. v. 1. 4. 2025, Az.!11 O 

1/25. Das Urteil ist nicht rechtskräftig; das Berufungsverfahren ist anhän-
gig beim OLG Frankfurt, Az.!6 U 182/25.



Dem reduzierten Preis (39,00 €) war ein durchgestri-
chener Preis (72,95 € zusammen mit dem Hinweis auf eine 
prozentuale Ersparnis) gegenübergestellt.

Die Preisgestaltung wurde in einem bestimmten Zeit-
raum (19. 7.–12. 8. 2024) dokumentiert und stellte sich wie 
folgt dar:

Zunächst belief sich der reduzierte Preis auf 31,20 € bei 
einer „Ersparnis“ von 57,23 %, dann auf 39,00 € bei einer 
„Ersparnis“ von 46.54 %. Der jeweilige Prozentsatz bezog 
sich auf den durchgestrichenen Preis von 72,95 €.

Wegen der rechtlichen Bewertung zum Referenzpreis 
wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den vorheri-
gen Fall verwiesen. Es wird nämlich auch in diesem Fall-
beispiel mit einer Preisermäßigung geworben, ohne dabei 
den niedrigsten Gesamtpreis anzugeben, den der Werbende 
innerhalb der letzten 30 Kalendertagen vor der Preisermäßi-
gung für das ausgewählte Modellauto verlangt hat. Außerdem 
wird dem Verbraucher das Vorhandensein eines Preisvorteils 
vorgetäuscht, den es so nicht  gibt.

Lediglich ergänzend: Hätten die angesprochenen Ver-
braucher gewusst, dass das Modellauto kurz zuvor zu einem 
günstigeren Preis verkauft wurde, erscheint der „aktuelle“ (= 
Zeitpunkt der Dokumentation) Preis weniger attraktiv. We-
gen der hohen Anziehungskraft, die Rabatte in aller Regel 
auf Verbraucher ausüben, ist es daher durchaus möglich, dass 
sich ein Verbraucher gerade aufgrund des Rabatts zum Kauf 
eines Produktes entschließt und damit eine geschäftliche 
Entscheidung trifft, die er bei Kenntnis der Tatsachen nicht 
getroffen hätte. 50 Der durchgestrichene Preis, wie er hier ver-
wendet wird, wird vom Verbraucher regelmäßig als der vom 
Unternehmer für das Produkt zuvor verlangte Gesamtpreis 
aufgefasst; wenn es – wie bei dem ausgewählten Modellau-
to – keinen Anhaltspunkt für einen anderen Hinweis gibt. 51 
Mithin erwartet der Verbraucher, dass das ausgewählte Mo-
dellauto bisher 72,79! Euro kostete. Seine Erwartung wird 
bestärkt durch den Hinweis auf die prozentuale Ersparnis. 
Er meint, das Auto mit 39,00!Euro für annähernd die Hälfte 
des zuvor verlangten Gesamtpreises kaufen zu können. Tat-
sächlich belief sich der zuvor verlangte Gesamtpreis aber auf 
31,20! Euro. Das Auto hatte also weniger gekostet als zum 
Zeitpunkt der Dokumentation. Mithin wird dem Verbraucher 
ein so nicht vorhandener – und damit irreführender – Preis-
vorteil vorgetäuscht (§ 5 Abs.!1, Abs.!2 Nr.!2 UWG). 

Da es sich bei § 11 Abs.!1 PAngV um eine Verbraucher-
schutznorm i. S. v. § 2 Abs.!2 Nr.!19 UKlaG handelt, ergibt 
sich der geltend gemachte Unterlassungsanspruch insofern 
zusätzlich aus §§ 2 Abs.!1, 3 Abs.!1 Nr.!3  UKlaG.

4. Leistungs- und Beschaffenheitsangaben

Solche Angaben sind häu#g für eine Kaufentscheidung 
von elementarer Bedeutung. Denn es macht einen Unter-
schied, ob – um ein konkretes Beispiel zu nennen – ein Hoch-
druckreiniger eine Leistung von bis zu 50 bar Druck errei-
chen kann oder nicht. So wurde bspw. in einem Onlineshop 
auf der Produktdetailseite und auf der Produktverpackung 
prominent mit u. a. folgendem Hinweis geworben: „Bis zu 
50 bar Leistung“. In der Produktbeschreibung wurde wört-
lich auf folgendes hingewiesen: „Mit 50 bar Wasserdruck ist 
er jedem Schmutz gewachsen – auch dort, wo Sie mit sper-
rigen Hochdruckreinigern nicht hinkommen.“ Auszugsweise 
nachstehend eingeblendet die Werbung:

Tatsächlich aber hatten Laboruntersuchungen an zwei 
Geräten gezeigt, dass der maximale Wert in keinem Fall er-
reicht wurde. Bei einem Gerät lag die Leistung bei knapp un-
ter 8 bar und bei dem anderen sogar nur bei 5 bar. Abweichun-
gen in der Größenordnung von 42 oder gar 45 bar stellen eine 
grobe Irreführung über die wesentlichen Merkmale der Ware, 
insbesondere auch die Zwecktauglichkeit, Verwendungsmög-
lichkeit, Beschaffenheit sowie die von der Verwendung zu er-
wartenden Ergebnisse im Sinne des § 5 Abs.!2 Nr.!1 UWG dar. 
Denn derjenige, der einen Hochdruckreiniger mit einem ent-
sprechend hohen Druck von bis zu 50 bar benötigt, kann mit 
einem Gerät, welches deutlich unter 10 bar Leistung hat, mög-
licherweise nichts anfangen, d. h. die Arbeiten, für die er ein 
solches leistungsstarkes Gerät gekauft hat, nicht durchführen. 
Solche unlauteren geschäftlichen Handlungen sind unzulässig 
(§ 3 Abs.!1 UWG). Soweit sich die Werbung an Verbraucher 
richtet, entspricht diese nicht der unternehmerischen Sorgfalt 
und ist dazu geeignet das wirtschaftliche Verhalten des Ver-
brauchers wesentlich zu beein"ussen (§ 3 Abs.!2 UWG).

Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Motoröle belegt, wie 
vielfältig Leistungs- und Beschaffenheitsangaben sein können. 
Regelmäßig werden solche Öle mit einer „Spezi#kation“, „Emp-
fehlung“ oder „Freigabe“ versehen. Die Werbung mit einer „Frei-
gabe“ ist nur dann zulässig, wenn eine solche Freigabe für ein 
bestimmtes Motor- oder Getriebeöl durch den jeweiligen Fahr-
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zeughersteller erteilt wurde. Solche Freigabeprozesse sind zeit- 
und kostenintensiv (mehrere Wochen und bis zu 6-stellige Euro-
Beträge), da die Verträglichkeit der Öle für bestimmte Motoren 
oder Getriebe eines konkreten Fahrzeugherstellers umfänglich 
geprüft und getestet werden. „Mit der Angabe einer Freigabe auf 
dem Produkt erklärt der Schmierstoffhersteller damit nicht nur 
selbst, dass eine Spezi#kation eingehalten und dass das Öl für 
den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist, er erklärt zudem, 
dass dies vom Fahrzeughersteller geprüft und bestätigt wurde.“ 52 

Im konkreten Fall wurden verschiedene Öle u. a. wie folgt 
beworben:

Für die beispielhaft dargestellten Produkte hatten einige 
der genannten Fahrzeughersteller keine Freigabe erteilt. Bereits 
die Darstellung als „Approval Recommendation“ ist allgemein 
sprachlich irreführend. Denn es ist unklar, was mit dieser Be-
zeichnung gemeint ist. Dieser Begriff ist nicht branchenüblich 
und damit weder Gewerbetreibenden noch Verbrauchern geläu-
#g. Auch bei einer Übersetzung dieser englischen Formulie-
rung wird nicht klarer, was mit (wörtlich übersetzt) „Freigabe 
Empfehlung“ gemeint sein soll. Die Bezeichnung lässt auch im 
Unklaren, wer diese „Freigabe Empfehlung“ erteilt haben  soll.

Soweit den angesprochenen Verkehrskreisen, d. h. Gewerbe-
treibenden wie auch durchschnittlich informierten Verbrauchern, 
der Begriff der „Freigabe“ von Ölen im Kraftfahrzeugbereich 
geläu#g ist, könnte bei diesen anhand des verwendeten, nicht ge-
läu#gen Begriffs entweder der Eindruck entstehen, es gäbe eine 
„Freigabe“ des jeweiligen Fahrzeugherstellers für das jeweilige 
Öl. Oder es entsteht der Eindruck, es gäbe jedenfalls eine „Frei-
gabe Empfehlung“ des Fahrzeugherstellers. Die angesprochenen 
Verkehrskreise können aufgrund der streitgegenständlichen Wer-
begestaltung somit zu der irrigen Vorstellung gelangen, es läge 
jeweils eine Freigabe der genannten Hersteller vor.

Mit der Bezeichnung „Approval Recommendation“ so-
wie der Nennung von Fahrzeugherstellern, die keine Freiga-
ben erteilt haben, wird über wesentliche Eigenschaften der 
beworbenen Öle getäuscht (§ 5 Abs.!2 Nr.!1 UWG). Solche 
unlauteren geschäftlichen Handlungen sind unzulässig (§ 3 
Abs.!1 und 2 UWG).

Zur Fallgruppe der „Leistungs- und Beschaffenheits-
angaben“ gehören auch Fälle, in denen Zubehörteile für 

Fahrzeuge wie Hupen/Signalhörner, Lampen oder Blinker 
beworben werden, die nicht über die notwendigen amtlich 
vorgeschriebenen und zugeteilten Prüfzeichen verfügen. 
Beispielhaft wird verwiesen auf folgende Produkte, die über 
Onlineshops zum Verkauf angeboten wurden: 

Diese Angebote verstoßen gegen Regelungen der Stra-
ßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Denn nach § 22 a 
Abs.! 2 Satz! 1 StVZO dürfen typgenehmigungsp"ichtige 
Fahrzeugteile zur Verwendung im Geltungsbereich der Stra-
ßenverkehrszulassungsordnung nur „feilgeboten, veräußert, 
erworben oder verwendet“ werden, wenn sie mit dem amtlich 
vorgeschriebenen und zugeteilten Prüfzeichen gekennzeich-
net sind. Dies gilt nach § 22 a Abs.!5 StVZO entsprechend für 
Fahrzeugteile, die einer sogenannten EU-Typgenehmigung 
bedürfen, also einer Typgenehmigung auf europäischer  Ebene. 

Die angebotenen Beleuchtungselemente und Schallzei-
chen müssen nach Art.!50 Abs.!1 Verordnung (EU) 2018/858 
den Vorschriften der einschlägigen UN-Regelungen entspre-
chen und nach Art.! 38 Abs.! 2 Verordnung (EU) 2018/858 
mit einem E-Zeichen gekennzeichnet sein. Konkret handelt 
es sich um die UN-Regelungen UN/ECE-R 7 (Begrenzungs-
leuchten), UN/ECE-R 87 (Tagfahrlicht), UN/ECE-R 128 
(LED) und UN/ECE-R 28 (Hörner).

DAR 9/2025Automotive Fallrechtspraxis unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten

492

52 So OLG Schleswig, Urt. v. 14. 9. 2023, Az.!6 U 49/22 – Erstausrüsterpro-
dukt.



Eine Prüfkennzeichnung war bei den angebotenen Be-
leuchtungselementen und Schallzeichen nicht vorhanden. 
Diese waren aber auch nicht genehmigungsfähig, da sie den 
Vorschriften der einschlägigen UN-Regelungen nicht entspre-
chen. So ist die Farbe des ausgestrahlten Lichts bei Begren-
zungsleuchten zwingend weiß bzw. rot (vgl. Regelung!8. UN/
ECE-R!7), beim Tagfahrlicht zwingend weiß (vgl. Regelung!9. 
UN/ECE-R87). Schallzeichen müssen einen gleichbleibenden, 
gleichförmigen Klang abgeben (vgl. Regelung!6.1.1. UN/ECE-
R 28); ein Schalldruckpegel von über 130 dB übersteigt die 
Grenzwerte (vgl. Regelungen!6.2.7. und 14.8. UN/ECE-R 28).

Soweit bei den Angeboten teilweise auch Hinweise auf 
die fehlende Zulassung für öffentliche Straßen und die Ver-
weisung auf Showzwecke und Privatgrundstücke – wie nach-
stehend einkopiert:

– vorhanden waren, sind diese nicht geeignet, ein Feil-
bieten zur Verwendung im Geltungsbereich der Straßenver-
kehrszulassungsordnung i. S. v. § 22 a Abs.!2 Satz!1 StVZO zu 
verhindern. Denn es macht keinen Sinn, einen Lkw mit den 
angebotenen Beleuchtungselementen und Schallzeichen aus-
zurüsten, wenn er dadurch nicht mehr seiner Bestimmung 
entsprechend im Straßenverkehr benutzt werden kann. Sol-
che vermeintlichen Zweckbestimmungen sind allenfalls ein 
untauglicher Versuch, die eigene Verantwortlichkeit auf den 
Kunden abzuwälzen. Formulierungen wie „Nicht für den Stra-
ßenverkehr zugelassen“ oder „Entspricht nicht der StVZO“ und 
ähnliche Formulierungen sind prinzipiell nicht geeignet, das 
Vertriebsverbot aus § 22 a Abs.!2 Satz!1 StVZO auszuhebeln. 53 

Zudem erfasst der Geltungsbereich der Straßenverkehrs-
zulassungsordnung nicht nur öffentliche Straßen im Gegen-
satz zu Showzwecken und Privatgrundstücken. § 22 a Abs.!2 

Satz! 1 StVZO statuiert ein generelles Vertriebsverbot der 
von der Vorschrift erfassten Fahrzeugteile in Deutschland. 54 
Es soll der Gefahr für Leib und Leben entgegenwirken, die 
von sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen ausgehen kann, 
bei denen mangels amtlicher Genehmigung die Möglichkeit 
mangelhafter Ausführung nicht begrenzbar ist. Daher ist der 
gesamte öffentliche Verkehrsraum erfasst. Lkw, die mit den 
angebotenen Beleuchtungselemente und Schallzeichen aus-
gestattet sind, dürfen in Deutschland auch zu Showzwecke 
oder bei privaten Veranstaltungen nicht benutzt werden.

Die vorerwähnten Regelungen der Straßenverkehrszu-
lassungsverordnung dienen auch dazu, das Marktverhalten 
(3a UWG) zu regeln, mithin ein wettbewerbsrechtlicher Un-
terlassungsanspruch auch bei solchen Verstößen gegeben ist. 
Das in den Niederlanden sitzende Unternehmen hat auf eine 
Abmahnung hin eine die Wiederholungsgefahr ausschließen-
de Unterlassungserklärung abgegeben.

Werden solche nicht verkehrsfähigen Waren dagegen 
von nicht in Europa ansässigen Firmen – vor allem solchen 
aus China – über (große) Plattformen wie Amazon, Aliba-
ba, Temu etc. zum Verkauf angeboten macht es in der Pra-
xis häu#g keinen Sinn, diese Firmen in Asien anzuschreiben 
und auf die Verstöße hinzuweisen. Sinn macht dagegen, die 
Plattformbetreiber zu informieren. Denn diese sind bemüht, 
im Rahmen des sog. „Notice-and-take-down“-Verfahrens, 
die streitgegenständlichen Artikel zeitnah von der Plattform 
zu nehmen. Kommen die Betreiber dem jedoch nicht nach, 
besteht die Möglichkeit der förmlichen Inanspruchnahme qua 
Abmahnung. Aufgrund des vorherigen In-Kenntnis-Setzens 
sind sie nämlich bösgläubig und können unmittelbar auf Un-
terlassung und Beseitigung in Anspruch genommen werden. 55

 

LT-1064
§§ 31, 823, 826 BGB
§§ 6, 27 EG-FGV
Art. 101 GG
§ 286 ZPO
Dieselskandal
Manipulation
Differenzschaden
Typgenehmigung
NEFZ
Abschalteinrichtung
Betriebsuntersagung
Nutzungsvorteil
Wohnmobil
Hersteller
Sittenwidrigkeit
Natur
Thermofenster
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53 OLG Hamm, Urt. v. 11. 3. 2014, Az.!4 U 127/13.
54 OLG Düsseldorf, Urt. v. 30. 11. 2015, Az.!15 U 138/15 – Territorium der 

Bundesrepublik Deutschland.
55 Zur Prüf- und Beseitigungsp"icht eines Plattformbetreibers instruktiv OLG 

Frankfurt, Urt. v. 21. 12. 2023, Az.!6 U 154/22.


